
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Tim Pargent BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vom 31.07.2019

Cum Cum II: Stand der steuer- und strafrechtlichen Aufarbeitung

Mithilfe von Cum-Cum-Geschäften erhielten ausländische Investorinnen und Investo-
ren indirekt eine Rückerstattung von Kapitalertragsteuern auf Aktien, obwohl sie da rauf 
gar keinen Anspruch hatten. Dafür wurden die Aktien durch den/die ausländischen In-
vestorinnen bzw. Investoren kurz vor dem Dividendenstichtag mittels Veräußerung und 
Rückerwerb oder Wertpapierleihgeschäft auf eine inländische Bank übertragen, die ei-
nen Anspruch auf Erstattung der Kapitalertragsteuer hatte. Den Gewinn aus der Steuer-
erstattung teilten die Beteiligten dann untereinander durch die Preisgestaltung auf.

Bisher ist unklar, wie hoch der Steuerschaden aus den Cum-Cum-Geschäften in 
Deutschland tatsächlich ist. Nach Berechnungen von Prof. Dr. Christoph Spengel (Uni-
versität Mannheim) beträgt der Schaden allein aus Cum-Cum-Geschäften seit 2001 
mindestens 24,6 Mrd. Euro.

Seit 2016 hat der Gesetzgeber diese Geschäfte erschwert und eine gesetzliche Re-
gelung erlassen, die Cum-Cum-Geschäfte wirksam verhindern soll. Parallel läuft auch 
die juristische Aufarbeitung des Cum-Cum-Skandals.

Ich frage die Staatsregierung:

1.1 Wurde vonseiten der Staatsregierung auf die Journalistinnen und Journalisten 
hinter den Cum-Ex-Files oder Personen, die Berichte über Cum-Cum-Geschäfte 
verfassten, zugegangen, um mehr über die in der Berichterstattung genannten 
Hinweise zu erfahren?

1.2 Wenn nein, warum nicht?
1.3 Wenn ja, was waren die Ergebnisse und die aufgrund dessen erlassenen Maß-

nahmen?

2.1 Wie viele Kräfte mit spezifischem Fachwissen zu Cum-Cum-Geschäften wurden 
nach Kenntnis der Staatsregierung in sämtlichen Institutionen des Landes zur 
Aufarbeitung dieser Fälle eingesetzt (bitte nach Institution und Jahr seit 2001 
aufgliedern)?

2.2 Durch welche organisatorischen Maßnahmen stellt die Staatsregierung sicher, 
dass alle Verdachtsfälle von Cum-Cum-Geschäften aufgedeckt werden?

2.3 Durch welche organisatorischen Maßnahmen stellt die Staatsregierung sicher, 
dass ihr alle Verdachtsfälle mitgeteilt werden?

3.1 Durch welche Maßnahmen wird seitens der Staatsregierung sichergestellt, dass 
die mit der – sowohl steuer- als auch strafrechtlichen – Aufarbeitung der Cum-
Cum-Fälle betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ausreichendes Fach-
wissen verfügen, um alle Ausgestaltungen von Cum-Cum-Geschäften erkennen 
und rechtlich würdigen zu können?

3.2 Haben die Landesfinanzbehörden bei sämtlichen in ihrem Zuständigkeitsbereich 
liegenden Kreditinstituten und Investmentfonds steuerliche Außenprüfungen der 
noch offenen Veranlagungszeiträume bis 2016 mit einer gezielten Abfrage bzw. 
Überprüfung von Cum-Cum-Gestaltungen durchgeführt?

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de – Dokumente abrufbar. 
Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung.

18. Wahlperiode 18.10.2019  Drucksache 18/3549



Bayerischer Landtag   18. WahlperiodeDrucksache 18/3549 Seite 2/4 

4.1 Haben Landesbehörden seitens Bundesbehörden Weisungen erhalten, wonach 
sämtliche durch die Finanzbehörden der Länder als verdächtig erkannten Fäl-
le von Cum-Cum-Geschäften den Steuerfahndungen der Länder und/oder den 
Staatsanwaltschaften der Länder mitzuteilen sind?

4.2 Haben die obersten Landesbehörden den ihnen unterstellten Behörden Weisun-
gen erteilt, wonach sämtliche durch die Finanzbehörden der Länder als verdäch-
tig erkannten Fälle von Cum-Cum-Geschäften den Steuerfahndungen der Län-
der und/oder den Staatsanwaltschaften der Länder mitzuteilen sind?

5.  In wie vielen Fällen haben öffentliche Stellen nach Kenntnis der Staatsregierung 
im Rahmen der Prozessführung zu Cum-Cum-Geschäften Aufträge an private 
Rechtsfirmen vergeben (bitte ggf. mit Angabe des finanziellen Volumens und der 
Aufgaben)?

Antwort
des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat
vom 03.09.2019

1.1 Wurde vonseiten der Staatsregierung auf die Journalistinnen und Journa-
listen hinter den Cum-Ex-Files oder Personen, die Berichte über Cum-Cum-
Geschäfte verfassten, zugegangen, um mehr über die in der Berichterstat-
tung genannten Hinweise zu erfahren?

Die Medienberichterstattung führte zu keiner wesentlichen Verbesserung der bei den 
Finanzbehörden bereits vorhandenen Erkenntnisse über diese Geschäfte. Sofern in 
der Presse Fallzahlen und Volumina genannt wurden, wurden diese ohnehin von der 
Presse zuvor bei den Landesfinanzbehörden abgefragt. 

1.2 Wenn nein, warum nicht?

Vgl. Antwort zu 1.1.

1.3 Wenn ja, was waren die Ergebnisse und die aufgrund dessen erlassenen 
Maßnahmen?

Vgl. Antwort zu 1.1.

2.1 Wie viele Kräfte mit spezifischem Fachwissen zu Cum-Cum-Geschäften 
wurden nach Kenntnis der Staatsregierung in sämtlichen Institutionen des 
Landes zur Aufarbeitung dieser Fälle eingesetzt (bitte nach Institution und 
Jahr seit 2001 aufgliedern)?

Grundsätzlich ist jedes Finanzamt selbst für die Überprüfung der in seinem Zustän-
digkeitsbereich liegenden Fälle zuständig, da sich die Aufarbeitung von Cum-Cum-
Transaktionen nicht für eine vollständige Zentralisierung in der Finanzverwaltung eig-
net. Neben diversen regelmäßigen Erfahrungsaustauschen und Besprechungen gibt es 
am Landesamt für Steuern eine Zentralstelle für Cum-Cum-Gestaltungen als zentralen 
Ansprechpartner für sämtliche bayerischen Finanzämter zur Einholung von rechtlicher 
Unterstützung. Die Stelle besteht aus zwei ehemaligen Betriebsprüfern und ist einer 
Referatsleiterin zugeordnet, die in der Materie selbst erhebliches Fachwissen besitzt.
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2.2 Durch welche organisatorischen Maßnahmen stellt die Staatsregierung si-
cher, dass alle Verdachtsfälle von Cum-Cum-Geschäften aufgedeckt wer-
den?

Durch Schulungsmaßnahmen und Fortbildungen wird die Sensibilisierung der mit mög-
lichen Risikofällen in Kontakt kommenden Beschäftigten gewährleistet. Darüber hinaus 
besteht ein Informationsaustausch mit den zwei Spezialeinheiten zur Aufarbeitung von 
Cum-Ex-Gestaltungen (Cum-Ex-Taskforce des Finanzamts München – Betriebsprüfung 
und Sachgebiet SF 19 der Steuerfahndung München). Zudem erfolgt die Weitergabe 
von Kontrollmaterial zwischen den Ländern und es besteht eine Meldepflicht aller in 
Bayern auftretenden Fälle mit Cum-Cum-Gestaltungen an die Zentralstelle für Cum-
Cum-Gestaltungen des Landesamts für Steuern.

2.3 Durch welche organisatorischen Maßnahmen stellt die Staatsregierung si-
cher, dass ihr alle Verdachtsfälle mitgeteilt werden?

Vgl. Antwort zu 2.2.

3.1 Durch welche Maßnahmen wird seitens der Staatsregierung sichergestellt, 
dass die mit der – sowohl steuer- als auch strafrechtlichen – Aufarbeitung 
der Cum-Cum-Fälle betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über aus-
reichendes Fachwissen verfügen, um alle Ausgestaltungen von Cum-Cum-
Geschäften erkennen und rechtlich würdigen zu können?

Durch Schulungsmaßnahmen und Fortbildungsveranstaltungen werden die Beschäf-
tigten, die mit möglichen Risikofällen in Kontakt kommen können, für mögliche Cum-
Cum-Gestaltungen sensibilisiert. Bei rechtlichen Zweifelsfragen steht die Zentralstelle 
für Cum-Cum-Gestaltungen im Landesamt für Steuern als zentraler Ansprechpartner 
zur Verfügung.

3.2 Haben die Landesfinanzbehörden bei sämtlichen in ihrem Zuständigkeits-
bereich liegenden Kreditinstituten und Investmentfonds steuerliche Au-
ßenprüfungen der noch offenen Veranlagungszeiträume bis 2016 mit einer 
gezielten Abfrage bzw. Überprüfung von Cum-Cum-Gestaltungen durchge-
führt?

Betriebsprüfer, die mit der Prüfung von Kreditinstituten und Investmentfonds betraut 
sind, wurden und werden regelmäßig auf diversen Erfahrungsaustauschen und Fortbil-
dungsveranstaltungen für das Erkennen von Cum-Cum-Gestaltungen geschult. Sollten 
sich im Rahmen einer Betriebsprüfung Anzeichen auf missbräuchliche Cum-Cum-Ge-
staltungen ergeben, können weitere Ermittlungen durch den für die Prüfung zuständi-
gen Betriebsprüfer angestoßen werden.

4.1 Haben Landesbehörden seitens Bundesbehörden Weisungen erhalten, wo-
nach sämtliche durch die Finanzbehörden der Länder als verdächtig er-
kannten Fälle von Cum-Cum-Geschäften den Steuerfahndungen der Län-
der und/oder den Staatsanwaltschaften der Länder mitzuteilen sind?

4.2 Haben die obersten Landesbehörden den ihnen unterstellten Behörden 
Weisungen erteilt, wonach sämtliche durch die Finanzbehörden der Länder 
als verdächtig erkannten Fälle von Cum-Cum-Geschäften den Steuerfahn-
dungen der Länder und/oder den Staatsanwaltschaften der Länder mitzu-
teilen sind?

Sowohl die Bundesbehörden als auch die obersten Landesbehörden werden regel-
mäßig von den ihnen nachgeordneten Behörden über aktuelle Entwicklungen in den 
als verdächtig erkannten Fällen mit Cum-Cum-Gestaltungen unterrichtet. Aufgrund der 
engen Zusammenarbeit zwischen den Spezialeinheiten zur Aufarbeitung von Cum-Ex-
Gestaltungen ist die Steuerfahndung über die relevanten Fälle informiert und prüft in 
eigener Zuständigkeit die Erforderlichkeit einer Meldung an die Staatsanwaltschaft.
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5.  In wie vielen Fällen haben öffentliche Stellen nach Kenntnis der Staatsre-
gierung im Rahmen der Prozessführung zu Cum-Cum-Geschäften Aufträge 
an private Rechtsfirmen vergeben (bitte ggf. mit Angabe des finanziellen 
Volumens und der Aufgaben)?

Die bayerische Steuerverwaltung hat im Zusammenhang mit der Aufklärung der Cum-
Cum-Geschäfte keine Aufträge an private Rechtsfirmen vergeben.


